
Gemeinde Steinhagen                                                                                                            1 
Umwelt- und Klimaschutzmanagement 
 

 

Richtlinie zum 

Förderprogramm Klimaschutz der Gemeinde Steinhagen 
 

I. Förderzweck 
 

Seit über 25 Jahren engagiert sich die Gemeinde Steinhagen aktiv für den Umwelt- und Kli-

maschutz. Bereits seit 1996 ist das Umwelt- und Klimaschutzmanagement in nahezu allen 

Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, Rat und Ver-

waltung. Im Jahr 2014 hat die Gemeinde Steinhagen ein Klimaschutzkonzept mit rund 85 Maß-

nahmen erarbeitet. Diese Maßnahmen sind erfolgreich abgeschlossen, haben sich als Dauer-

aufgabe etabliert und wurden stets ergänzt und weiterentwickelt. Im Jahr 2023 wurde die Fort-

schreibung des Klimaschutzkonzeptes verabschiedet. In den Handlungsfeldern Kommunaler 

Klimaschutz, Bauen und Sanieren, Gewerbe und Industrie, Erneuerbare Energien, Mobilität 

und Verkehr, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung sowie Klimafolgenanpassung werden 

vielfältige Maßnahmen für weiterhin erfolgreichen Klimaschutz in den kommenden Jahren auf-

geführt. Bei allen Handlungsfeldern und Maßnahmen wird jedoch deutlich, dass die Klima-

schutzziele der Gemeinde Steinhagen nur dann erreicht werden können, wenn möglichst viele 

Bürgerinnen und Bürger aktiv am Klimaschutz teilhaben und daran mitwirken. 

Dies ist der Anlass, die bereits bestehenden Fördermöglichkeiten zu überarbeiten und in ei-

nem Gesamtkonzept zu bündeln.  

Schon seit einigen Jahren werden die unterschiedlichen Aktivitäten im Klimaschutz von Bür-

gerinnen und Bürgern durch Förderprogramme finanziell unterstützt. Dazu hat es bislang ver-

schiedene einzelne Richtlinien für Fördermittel gegeben, wie die Förderung für Entsiegelung 

von Flächen, für Dach- und Fassadenbegrünung oder die Förderung von Solaranlagen für 

Wohngebäude im Bestand, die in den vergangenen Jahren stets vollständig ausgeschöpft 

wurde. 

Ziel des neuen Förderprogrammes ist es, möglichst viele Menschen zum Klimaschutz zu mo-

tivieren und mit finanziellen Beiträgen in ihrem Engagement zu unterstützen. Dabei sollen zu-

künftig mehr Menschen als bislang von den Fördertöpfen profitieren können. Außerdem wird 

die Bandbreite der zu fördernden Aktivitäten deutlich vergrößert. 

Auf diesem Wege soll eine größere Aufmerksamkeit für das Thema sowie eine breite Beteili-

gung am Klimaschutz vor Ort erreicht werden.  

 

II. Antragsberechtigung 
 

Anträge können von allen volljährigen Bürgerinnen und Bürgern mit Erstwohnsitz in Steinha-

gen sowie Eigentümerinnen und Eigentümern von Immobilien in Steinhagen, die Wohnzwe-

cken dienen, gestellt werden. Unternehmen und Institutionen sind nicht antragsberechtigt.  

 

III. Gegenstand und Höhe der Förderung 
 

Gefördert werden unterschiedliche Maßnahmen in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit, 

Bauen und Sanieren sowie Klimafolgenanpassung und Biodiversität. Die Maßnahmen sowie 

die für diese geltenden Förderbedingungen sind im Folgenden aufgeführt. 

 

Um die Wertschöpfung vor Ort zu steigern und die heimische Wirtschaft zu stärken, wird emp-

fohlen, bei Maßnahmen zum Klimaschutz auf ortsansässige Fachbetriebe zurückzugreifen. In 
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Steinhagen gibt es viele kompetente und zuverlässige Partner in Handel und Handwerk für die 

erfolgreiche Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.  

 

 

a. Mobilität 
 

Mobilität spielt eine entscheidende Rolle im Klimaschutz, da sie einen erheblichen Einfluss auf 

die CO2-Emissionen hat. Der Verkehrssektor verursacht unter anderem den größten Ausstoß 

an Treibhausgasen, insbesondere durch den Einsatz von fossilen Brennstoffen.  

Um die Klimaziele zu erreichen, ist es daher notwendig, die Art und Weise, wie wir uns fortbe-

wegen zu überdenken. Die Förderung von nachhaltigen und klimafreundlichen Verkehrsalter-

nativen ist von großer Bedeutung. Neben der Elektrifizierung von Fahrzeugen, der Förderung 

von Fuß- und Radverkehr sowie öffentlichem Nahverkehr ist es wichtig, Menschen für eine 

klimafreundliche Mobilität zu sensibilisieren und Verhaltensänderungen zu fördern, wie zum 

Beispiel die Reduzierung von Fahrten mit dem eigenen Auto. Insgesamt trägt eine nachhaltige 

Mobilität zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen bei und hilft somit, den Klimawandel ein-

zudämmen. 

 

Förderbedingungen: 

 

• Nutzung von 100% Ökostrom.  

• Lastenräder müssen über eine fest montierte Vorrichtung verfügen, um mindestens 50 

kg zusätzlich zum Fahrenden transportieren zu können. 

• Förderfähig sind auch Gebrauchtfahrzeuge, die Förderung reduziert sich um 50 %. 

 

 

Maßnahme 
Förder-
höhe 

Nachweise 

Lastenrad mit oder ohne Elektro-
antrieb 
 

500 € pro 
Fahrzeug 

▪ Rechnung des Fachhändlers 
▪ Bei elektrobetriebenen Rädern: ak-

tueller Nachweis der Nutzung von 
Ökostrom (aus dem laufenden An-
tragsjahr) 

▪ Nachweis der technischen Daten 
zur Traglast 

Bidirektionale Wallbox 
 
Hinweis:  
Förderfähig sind Materialkosten sowie 
deren Installation durch qualifizierte 
Fachbetriebe. Nicht förderfähig sind Ei-
genleistungen. 

25 %, 
maximal 
250 € 

▪ Rechnung des Fachbetriebs 
▪ Aktueller Nachweis der Nutzung 

von Ökostrom (aus dem laufenden 
Antragsjahr) 
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b. Nachhaltigkeit 
 

Unser täglicher Konsum hat direkte Auswirkungen auf die Umwelt, die Ressourcenknappheit 

und den Klimawandel. Wenn wir nachhaltige Entscheidungen treffen, können wir unseren öko-

logischen Fußabdruck reduzieren und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.  

Dazu gehört zum Beispiel der bewusste Kauf von Produkten, die umweltfreundlich produziert 

werden. Ein nachhaltiger Konsum umfasst aber auch die Vermeidung von übermäßigem Kon-

sum sowie die möglichst lange Nutzung qualitativ hochwertiger Produkte, die repariert oder 

wiederverwendet werden können. Insgesamt ist Nachhaltigkeit beim täglichen Konsum ent-

scheidend, um Ressourcen zu schonen und Emissionen zu reduzieren. 

 

Förderbedingungen: 

 

• Elektrische Großgeräte müssen, sofern vom Hersteller ausgewiesen, über die Ener-

gieeffizienzklasse mindestens B verfügen. Für Geräte, die vor 2021 angeschafft wur-

den, gelten die vorherigen Energieeffizienzklassen, hier ist mindestens A+ erforderlich. 

   

 

Maßnahme Förderhöhe Nachweise 

Reparatur von Haushaltsgroßgeräten 
(z.B. Kühlschrank, Backofen, Waschma-
schine) 

50 %, 
maximal 200 € 
pro Gerät 

▪ Rechnung des Fach-
betriebs 

▪ Foto und/oder Typbe-
zeichnung des Ge-
räts 

▪ Beleg der Energieeffi-
zienzklasse 

Reparatur von Haushaltskleingeräten 
(z.B. Kaffeemaschine, Küchenmaschine, 
Mikrowelle) 

50 %, 
maximal 100 € 
pro Gerät 

▪ Rechnung des Fach-
betriebs 
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c. Bauen und Sanieren 
 

Die Sanierung von Bestandsimmobilien spielt eine entscheidende Rolle beim Klimaschutz, da 

Gebäude einen erheblichen Anteil an den bestehenden CO2-Emissionen sowie am Energie-

verbrauch aufweisen. Viele ältere Gebäude sind energetisch ineffizient und verursachen 

dadurch hohe Heizkosten sowie einen hohen CO2-Ausstoß. Durch die Sanierung und Moder-

nisierung von Bestandsimmobilien kann der Energieverbrauch drastisch reduziert werden. 

Dies geschieht in erster Linie durch die Verbesserung der Wärmedämmung, den Austausch 

veralteter Heizungssysteme, die Installation energieeffizienter Fenster und Türen sowie die 

Nutzung erneuerbarer Energien. Neben dem Einsparpotenzial führen energetische Sanie-

rungsmaßnahmen in der Regel zu einer höheren Wohnqualität und steigern der Wert der Im-

mobilie. Die Sanierung von Bestandsimmobilien ist eine effektive Maßnahme, um den Gebäu-

deenergieverbrauch zu senken und den CO2-Ausstoß zu verringern. 

 

Förderbedingungen: 

 

• Förderfähig sind nur Maßnahmen an Bestandsobjekten.  

• Förderfähig sind nur Fenster und Glastüren mit mindestens dreifach Verglasung sowie 

Türen mit U-Wert von nicht mehr als 1,3 W/m²K. 

• Förderfähig sind nur Fenster und Türen, die beheizte Räume als Bestandteil der ther-

mischen Gebäudehülle bzw. Wohnung abgrenzen. 

• Bei Dämmmaßnahmen müssen folgende Wärmedurchgangskoeffizienten erreicht wer-

den: 

Außenwand: 0,18W/(m²K) 

Dach: 0,14 W/(m²K) 

Kellerdecke: 0,25W/(m²K) 

oberste Geschossdecke: 0,14 W/(m²K) 

• Gefördert werden nur Dämmstoffe, die nachwachsend, mineralisch oder recycelt sind. 

▪ Nicht förderfähig sind erdölbasierte Neu-Produkte. 

 

 

Maßnahme Förderhöhe Nachweise 

Fenster und Türen 
100 €  
pro Fenster, 
100 € pro Tür 

▪ Rechnung 
▪ Nachweis der techni-

schen Angaben 

Dämmung von Außen- und Innenwän-
den, Keller- und Geschossdecken 

20 %,  
maximal 1.500 € 

▪ Rechnung 
▪ Nachweis der techni-

schen Angaben 

Dämmung von Rollladenkästen, Heiz-
körpernischen, Rohrleitungen und Ar-
maturen 

50 %, 
maximal 1.000 € 

▪ Rechnung des Fach-
betriebs 
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d. Klimafolgenanpassung und Biodiversität 
 

Die Bedeutung von Klimafolgenanpassung und Biodiversität im Klimaschutz wird oft unter-

schätzt. Klimafolgenanpassung bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um sich an die 

bereits stattfindenden und zukünftigen Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Dies 

umfasst zum Beispiel die Vorbereitung auf extreme Wettersituationen wie Hitze, Stürme und 

Starkregenereignisse aber auch die Gestaltung der Umgebung mit mehr Grün, mehr Schatten 

und besseren Versickerungsmöglichkeiten. Insgesamt tragen Klimafolgenanpassung und Bio-

diversität dazu bei, die Resilienz von Ökosystemen gegenüber den Auswirkungen des Klima-

wandels zu stärken und gleichzeitig die Emissionen von Treibhausgasen zu verringern. 

 

Förderbedingungen: 

 

▪ Förderfähig ist die erstmalige Einrichtung von Anlagen zur Regenwasserversickerung 

und -speicherung. Ausgeschlossen sind komplette Erneuerungen und Erweiterungs-

maßnahmen bereits bestehender Anlagen.  

▪ Gegenstand der Förderung ist die Einrichtung von festinstallierten Regenwasserzister-

nen oder ähnlichen ortsfesten Behältern bzw. ortsfesten offenen Anlagen zum Auffan-

gen des Regenwassers oder anderer technischer Anlagen, die der Nutzung des Re-

genwassers dienen.  

▪ Gefördert wird die Errichtung von Anlagen zur Versickerung von Regenwasser. Die 

Versickerung kann über folgende Systeme erfolgen: Flächenversickerung, Versicke-

rungsmulden, Mulden-Rigolen-Systeme, Sickerblöcke, vergleichbare Systeme. Nicht 

förderfähig sind Schachtversickerungen.  

▪ Die Förderung von Regenwasserversickerungsanlagen erfolgt erst ab einer abfluss-

wirksamen Fläche von 10 m².  

▪ Förderfähig ist die Entsiegelung von gepflasterten oder geschotterten, wasserundurch-

lässig versiegelten Flächen in naturnahe Grünflächen. Dabei muss die Mindestgröße 

der Fläche 10 m² betragen. Die Versiegelungsrate nach der Maßnahme darf max. 10 

% betragen. Nicht zulässig ist die Verwendung von Wurzelvliesen. Es sind heimische 

Arten und regionalspezifisches Saatgut zu verwenden. 

▪ Förderfähig ist die fachgerechte Anlage von extensiven Dachbegrünungen sowie Fas-

sadenbegrünungen durch Rank- und Schlingpflanzen mittels Kletterhilfen. 

▪ Das Regenwasser aus Dachbegrünung ist der Versickerung zuzuführen, wenn es die 

Bodenverhältnisse zulassen. 

▪ Förderfähig sind ausschließlich heimische Laubbäume oder alte Obstbaumsorten (s. 
Anlagen Heimische Baumarten und Alte Obstbaumsorten).  

▪ Förderfähig sind Nisthilfen aus dem einschlägigen Fachhandel (z.B. NABU). 
 

 

Maßnahme Förderhöhe Nachweise 

Anlagen zur Regenwasser-
versickerung 
 
Hinweise: 
Für bestimmte Versickerungsanla-
gen muss vor der Errichtung eine 
wasserrechtliche Erlaubnis bei der 
Unteren Wasserbehörde eingeholt 
werden. 
 

30 € / m², 
maximal 3.000 € 
 
 

▪ Rechnung eines Fachbetriebs 
▪ Lageplan mit Maßangaben und 

Foto(s), aus dem die abflusswirk-
same Fläche für die Regenwas-
serversickerung ersichtlich ist 

▪ Wasserrechtliche Erlaubnis 
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Bei einer Entkoppelung der be-
bauten und befestigten Flächen 
vom Kanalnetz kann eine Ermäßi-
gung der Niederschlagswasserge-
bühren bei der Gemeinde Stein-
hagen beantragt werden. 
 
Vor Maßnahmenbeginn wird ein 
Beratungsgespräch mit dem Bau-
amt der Gemeinde Steinhagen 
empfohlen.  

 

Anlagen zur Regenwasser-
speicherung 
 
Hinweise:  
Erfolgt der Überlauf des Regen-
wasserspeichers nicht in den Ka-
nal, sondern in eine Versicke-
rungsanlage, so wird eine wasser-
rechtliche Erlaubnis zur Versicke-
rung des Regenwassers erforder-
lich. 
 
Bei einer Entkoppelung der be-
bauten und befestigten Flächen 
vom Kanalnetz kann eine Ermäßi-
gung der Niederschlagswasserge-
bühren bei der Gemeinde Stein-
hagen beantragt werden. 
 
Vor Maßnahmenbeginn wird ein 
Beratungsgespräch mit dem Bau-
amt der Gemeinde Steinhagen 
empfohlen.  

 

50 %,  
aber mindestens 
100 € und maxi-
mal 3.000 € 
 
 

▪ Rechnung eines Fachbetriebs 
▪ Lageplan mit Maßangaben und 

Foto(s) 
 
 

Entsiegelung von Flächen 
25 %, 
maximal 1.500 € 

▪ Rechnung über Beschaffung von 
Pflanzmaterial, gärtnerische 
Dienstleistung und Entsorgungs-
kosten 

▪ Lageplan mit Maßangaben, auf 
dem die Fläche zweifelsfrei er-
sichtlich ist 

▪ Fotos zum Nachweis des vorheri-
gen und des Neuzustands 

Fassaden- oder Dachbegrü-
nung 
 
Mit einer dauerhaften Dachbegrü-
nung können Sie lt. Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung 
der Gemeinde Steinhagen eine 
Ermäßigung der Gebühren erhal-
ten.  

 

10 € / m², 
maximal 1.000 € 

▪ Rechnung und Maßnahmenbe-
schreibung eines Fachbetriebs 

▪ Lageplan mit Maßangaben, auf 
dem die Fläche zweifelsfrei er-
sichtlich ist 

▪ Fotos zum Nachweis des Neuzu-
stands 

Heimische Laubbäume und 
alte  
Obstbaumsorten 

50 € pro Baum, 
maximal 250 € 

▪ Rechnung für die Bäume (Hoch-
stamm-Ballenware) sowie benö-
tigtes Anbindematerial und Ver-
bissschutz 

Nisthilfen für Vögel, Fleder-
mäuse und Insekten 

50%, 
maximal 250 € 

▪ Rechnung 
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IV. Allgemeine Förderbestimmungen 
 
Bei diesem Förderprogramm handelt es sich um eine freiwillige Leistung aus kommunalen 
Haushaltsmitteln. Das Budget des Förderprogramms ist daher begrenzt auf die jeweils haus-
haltsrechtlich berücksichtigten Mittel. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung 
besteht nicht. Die Zuteilung erfolgt im Rahmen der haushaltsrechtlich zur Verfügung stehen-
den Mittel in der Reihenfolge des Eingangs der vollständigen prüfungsfähigen Anträge (ein-
schließlich der erforderlichen Nachweise). 
 

Es gilt ein Förderhöchstbetrag von max. 3.000 Euro pro Jahr pro Haushalt. 

 

Nicht gefördert werden Maßnahmen, die vor dem 01.10.2025 umgesetzt wurden, sowie Maß-

nahmen, deren Umsetzung gesetzlich vorgeschrieben ist.  

 

Die Kombination mit anderen öffentlichen Fördermitteln ist nicht zulässig. Sobald Bundes- und 

Landesmittel für eine Förderung zur Verfügung stehen, ist eine Förderung seitens der Ge-

meinde ausgeschlossen. 

 

Der Geltungsbereich ist auf das Gemeindegebiet Steinhagen begrenzt.  

 

Als Neubauten gelten alle Objekte, die ab dem 01.01.2022 errichtet wurden. 

 

Die Gemeinde Steinhagen ist berechtigt, Belege und Unterlagen der bezuschussten Maßnah-
men einzusehen und zu prüfen bzw. prüfen zu lassen. Die Aufbewahrungsfrist beträgt 5 Jahre. 
 

V. Antrags- und Bewilligungsverfahren 
 

(1) Antragstellung 

 

Die Abwicklung erfolgt vornehmlich über das Bürgerportal. In Ausnahmefällen kann die För-

derung über die zum Download verfügbare PDF-Datei auf der Website der Gemeinde Stein-

hagen oder schriftlich in Papierform gestellt werden. Das Antragsformular stellt das Klima-

schutzmanagement dazu auf Anfrage zur Verfügung. Dem Antrag sind die entsprechend der 

jeweiligen Förderung unter III. aufgeführten notwendigen Unterlagen beizufügen. 

 

(2) Prüfung und Bewilligung 

 

Die Förderung erfolgt grundsätzlich nach bereits erfolgter Umsetzung der Maßnahme. Es han-

delt sich bei der Förderung daher um einen Rechnungszuschuss. Die fachliche Prüfung des 

Antrags sowie die Festsetzung der Zuschüsse erfolgt durch das Klimaschutzmanagement der 

Gemeinde Steinhagen. 

 

Vollständige Anträge werden in der Reihenfolge des Eingangsdatums bearbeitet. Als Ein-

gangsdatum gilt das Datum, zu dem alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. 

Fehlende Unterlagen werden durch das Klimaschutzmanagement nachgefordert. Der Antrag 

bleibt währenddessen gültig, gilt aber erst als eingegangen, wenn er vollständig ist.  

 

Über die Entscheidung werden die antragstellenden Personen per E-Mail/per Post informiert. 

 

(3) Auszahlung 
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Die finanzielle Förderung wird je Maßnahme als einmaliger Zuschuss gewährt.  

Die Auszahlung erfolgt, wenn alle Unterlagen vollständig eingereicht sind und die Prüfung 

durch das Klimaschutzmanagement erfolgt ist.  

 

VI. Datenschutz 

 

Mit Beantragung der Förderung willigt der Fördermittelnehmer ein, dass die Gemeinde Stein-
hagen seine personenbezogenen Daten zum Zwecke der Prüfung des Förderanspruchs, der 
Rückfrage zu Antragsunterlagen sowie zur Auszahlung der Förderung und einer Evaluation im 
Zeitraum der Bindungsfrist von fünf Jahren verarbeitet. Die Daten werden nicht an Dritte wei-
tergegeben. Die Daten werden nach dem Ablauf der Bindungsfrist gelöscht. 
 

VII. Inkrafttreten 

 

Diese geänderte Richtlinie tritt zum 12.02.2026 in Kraft und ist gültig, solange Haushaltsmittel 

hierfür zur Verfügung stehen und der Rat der Gemeinde Steinhagen keine Änderungen be-

schließt. Eine Änderung der Inhalte der Förderrichtlinie ist nur mit entsprechenden politischen 

Beschlüssen möglich. 


